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Öffentliche Ausschreibung gem. § 12 VOL/A

Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben auf den  
Friedhöfen der Stadt Schleusingen

a) Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffor-
dernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie 
der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:
Stadt Schleusingen, Hauptamt Abt. Friedhofswesen,
Markt 9, 98553 Schleusingen

b) Art der Vergabe (§ 3): Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der die Angebote einzureichen sind:

in schriftlicher Form und im verschlossenen und gekenn-
zeichneten Umschlag spätestens zum Submissionster-
min, in der Amtssprache deutsch

d) Art und Umfang der Leistungen:
• Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben auf den Friedhö-

fen der Stadt Schleusingen sowie in der Trauerhalle 
Schleusingen

• Durchführung ordnungsrechtliche Sozialbestattungen
e) Aufteilung in Lose: ja
f) Zulassung von Nebenangeboten:

Nebenangebote sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist:

04.06.2021 - 03.06.2026
sowie die Verlängerung um 5 Jahre bis 03.06.2031.

h) Bezeichnung (Anschrift) der Stelle, bei der die Verdingungs-
unterlagen eingesehen werden können: siehe Punkt a

i) Ablauf der Angebotsfrist:
Submissionstermin: 30.03.2021, 11:00 Uhr
Zuschlags- und Bindefrist: 30.04.2021

j) Die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: entfällt
k) Die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der 

Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Zahlung gemäß 
Ausschreibung

l) Eignungsnachweise: siehe Ausschreibung
m) Die Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten und die Zah-

lungsweise: Die Unterlagen können von den Bietern kos-
tenfrei unter dem Link https://www.schleusingen.de/be-
kanntgaben/ bei der genannten Stelle abgerufen werden

n) Zuschlagskriterien: gemäß Ausschreibung

Aktuelles

Nachruf
Wir nehmen Abschied von

Rolf Stöcklein
Mit ihm verlieren wir einen liebenswerten Menschen,

sehr guten Kameraden und Freund.
Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Im Namen aller Kameradinnen und Kameraden  
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schleusingen.

André Henneberg
Bürgermeister

Mathias Triebel
Stadtbrandmeister

Martin Kellerer
Wehrführer 

Schleusingen

Schleusingen, im Januar 2021

Verstärkung des Rathausteams
Seit dem 04.01.2021 verstärken 4 neue Mitarbeiterinnen das 
Team der Stadtverwaltung Schleusingen.

v.l.n.r. C. Ittig, M. Witter, M. Köppen, M. Diemb, Bürgermeister 
André Henneberg

Frau Ittig und Frau Witter sind im Hauptamt eingesetzt. Frau Köp-
pen ist Mitarbeiterin im Bauamt. Frau Diemb übernimmt die Tou-
ristinformation der Stadt Schleusingen.

Amtliche Bekanntmachungen

Hinweis der Pass- und Meldebehörde
Nach § 1 des Personalausweisgesetzes (PAuswG) ist jeder Deut-
sche, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, verpflichtet , einen 
Personalausweis zu besitzen; dies gilt nicht für Personen, die im 
Besitz eines gültigen Reisepasses sind.
Die Gültigkeit des Personalausweises beträgt nach § 6 (PAuswG) 
zehn Jahre. Für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sind die Dokumente sechs Jahre gültig.

Zur Beantragung benötigt ein Antragsteller:
- einen gültigen Personalausweis oder Reisepass; bei Kindern 

und Jugendlichen einen Kinderreisepass oder die Geburtsur-
kunde sowie die Einverständniserklärung der Sorgeberech-
tigten - ein biometrisches Passbild

- die Ausstellungsgebühr in Höhe von 37,00 Euro bzw. bei An-
tragstellern unter 24 Jahren von 22,80 Euro (bei Antragstel-
lung zu bezahlen!)

Ordnungswidrig handelt, wer keinen gültigen Ausweis be-
sitzt § 31 (PAuswG). Um eine Ordnungsstrafe zu vermeiden, 
sollte jeder Bürger vor Ablauf der Gültigkeit seines Perso-
nalausweises, ein neues Dokument beantragen.

AKTUELL!
Sollten Sie noch keinen elektronischen Personalausweis besit-
zen, beachten Sie bitte, dass bei allen anderen Ausweisen spä-
testens Ende Oktober 2020 die Gültigkeit geendet hat.
Sie werden gebeten, vor Beantragung telefonisch einen Termin 
in der Meldestelle abzusprechen.
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Mitteilungen

Fäkalienabfuhr 2021 Schleusingen und Ortsteile
Der ZWAS gibt hiermit die Fäkalienabfuhrtermine der Stadt Schleusingen  
einschließlich der Ortsteile bekannt.
Der Entsorgungszyklus richtet sich nach der Grubengröße und den daran angeschlossenen Personen. Im Bedarfsfall sind 2 bzw. 3 
mal jährliche Entsorgungen erforderlich.

Stadt/Gemeinde Termine Entsorgungszyklus
1 mal jährlich 2 mal jährlich 3 mal jährlich

Regelentsorgung Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2 Termin 3
Schleusingen 21.06. - 30.06. 23.03. - 29.03. 17.09. - 23.09. 24.02. - 02.03. 24.06. - 02.07. 27.10. - 03.11.
Gethles 05.10. - 07.10. 05.03. - 11.03. 02.09. - 08.09. 24.02. - 02.03. 24.06. - 02.07. 27.10. - 03.11.
Rappelsdorf 08.10. - 14.10. 05.03. - 11.03. 02.09. - 08.09.
Gottfriedsberg 15.10. - 19.10.
Geisenhöhn 20.10. - 21.10. 05.03. - 11.03. 02.09. - 08.09. 24.02. - 02.03. 24.06. - 02.07. 27.10. - 03.11.
Ratscher/Heckeng. 22.10. - 25.10. 05.03. - 11.03. 02.09. - 08.09.
Fischbach 26.10. - 27.10. 05.03. - 11.03. 02.09. - 08.09.
Hinternah 05.07. - 23.07. 30.03. - 02.04. 24.09. - 30.09. 24.02. - 02.03. 24.06. - 02.07. 27.10. - 03.11.
Silbach 01.07. - 02.07.
Schleu - Neu 26.07. - 30.07. 30.03. - 02.04. 24.09. - 30.09. 24.02. - 02.03. 24.06. - 02.07. 27.10. - 03.11.
Erlau 18.04. - 27.04. 30.03. - 02.04. 24.09. - 30.09.
St. Kilian 28.04. - 30.04. 30.03. - 02.04. 24.09. - 30.09.
Breitenbach 03.05. - 12.05. 05.03. - 11.03. 02.09. - 08.09. 24.02. - 02.03. 24.06. - 02.07. 27.10. - 03.11.
Hirschbach 14.05. - 17.05. 05.03. - 11.03. 02.09. - 08.09.
Altendambach 17.06. - 21.06. 23.03. - 29.03. 17.09. - 23.09.

Es wird gebeten, den Zugang zu den Grundstückskläranlagen 
im Entsorgungszeitraum zu gewährleisten. Bei Nichteinhaltung 
der vorgesehenen Entsorgungstermine durch den Grundstücks-
eigentümer bitten wir um individuelle Terminvereinbarung. Meh-
rere Anfahrten der Entsorgungsfirma, welche vom Grundstücks-
eigentümer verursacht werden, werden diesem in Rechnung 
gestellt. Gegenüber Grundstückseigentümern, die Ihrer Entsor-

gungspflicht nicht nachkommen, können Zwangsgelder festge-
setzt werden.
Die operative Fäkalschlammentsorgung aus Gartenanlagen er-
folgt vorrangig im Zeitraum 01.05. - 30.09.2021.
Als Ansprechpartner steht allen Kunden der Fäkalschlammentsor-
gung unser Bereich Abwasser, Tel. 036846/6830, zur Verfügung.

gez. L. Bach (Verbandsvorsitzende)

Ende des amtlichen Teiles

Vereinsnachrichten

Heimatverbund Schleusingen e.V.
Heimatverbund Schleusingen e.V.,
Alte Dorfstr. 10, 98553 Schleusingen

Der Verein Heimatverbund Schleusingen e.V.  
mit Sitz in Rappelsdorf hat sich am 12.10.2020  
als gemeinnütziger Verein gegründet.

Folgende gemeinnützige Zwecke werden gefördert:

• Heimatpflege
• Traditionelles Brauchtum
• Landschaftspflege

Den Vorstand unseres Vereins bilden die Mitglieder:
 Gerald Wilhlem – Vorsitzender
 Gunter Pfeifer – stellv. Vorsitzender
 Ute Hoffmann – Vorstand
 René Klett – Vorstand
 Stefan Langguth – Vorstand
Unser erstes großes Ziel ist es, den denkmalgeschützten Tanz-
saal in Rappelsdorf, welcher 1907 erbaut wurde, gemeinsam mit 
dem Privatinvestor, durch Eigenleistungen und verschiedenen 
Fördermitteln zu sanieren. Der Saal direkt am Rad/Fußweg von 
Rappelsdorf nach Schleusingen gelegen, soll der Allgemeinheit 
zur unterschiedlichsten Nutzung wieder zugänglich gemacht 
werden.
Hier sollen u.a. die in Vergessenheit geratenen, damals allseits 
beliebten volkstümlichen Nachmittage wieder stattfinden. 

Aber auch Tanzveranstaltungen, Kabarett sowie Private- und 
Vereinsnutzungen sollen etabliert werden. Die Zusammengehö-
rigkeit soll wieder in den Mittelpunkt rücken.
In der Landschaftspflege ist es unser Ziel in Zusammenarbeit mit 
der Kommune, den Förstern und Eigentümern vorhandene Wege 
zu pflegen, zu reparieren bzw. wiederherzustellen. Dazu müs-
sen umfangreiche Beschilderungen, Rastplätze für die verschie-
densten Wander/Radwege/Naturlehrpfad aufgestellt werden. Die 
Totenlache als Biotop soll eine bessere Zuwegung, Verweilmög-
lichkeit und damit eine attraktivere Außenwirkung erhalten. Wir 
möchten die Attraktivität unserer Region gestärkt nach außen 
tragen.

Der Verein Heimatverbund Schleusingen e.V. steht allen Gleich-
gesinnten egal ob aktives Mitglied, passives Mitglied oder För-
dermitglied zur Umsetzung der Ziele offen.
Wir sind berechtigt Zuwendungsbestätigungen für Spenden 
nach § 50 Abs. 1 EStDV auszustellen.
Haben wir das Interesse für unsere Region/Heimat zur Mitarbeit 
geweckt, können Anträge bzw. Anfragen gerne an den

Vereinsvorsitzenden Gerald Wilhelm,
T: 036841 43541
M: heimatverbund_schleusingen.e.v@t-online.de
und den Vereinsvorstand

gestellt werden.
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Sonstiges

Wintermützen  
Feuerwehr Schleusingen Wache 2 (Hinternah)
Der Feuerwehrstandort Hinternah hat über Spendengelder Win-
termützen für alle Mitglieder der Einsatzabteilung, sowie der Ju-
gendfeuerwehr beschafft. Die Spenden kamen vom Frisörsalon 
Claudia Kummer, Firma Silvio Kummer sowie der Firma Blitz und 
Sauber! Des Weiteren übernahm der Feuerwehrverein Hinter-
nah 90 e.V. den Restbetrag! Ein besonderer Dank geht an alle 
Sponsoren sowie an Gerätewart Manuel für die komplette Durch-
führung der Aktion!

Wehrleitung
Feuerwehr Schleusingen
Wache 2 (Hinternah)

Veranstaltungen

DM Heißluftballon 2022 –  
Die besten Ballonsportler kommen nach 
Thüringen in den Landkreis Hildburghausen

25. Thüringer Montgolfiade  
vom 10. bis 14. August 2022 in Heldburg

Mit der Thüringer Montgolfiade in Heldburg haben es der Bal-
lonsportclub Thüringen e. V. aus Schleusingen, die Stadt Held-
burg und ihre Vereine in den vergangenen Jahren immer wieder 
bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen eine 
überregionale Ballonsportveranstaltung mit hoher Publikums-
wirksamkeit durchführen kann.
Besonders im letzten Jahr war viel an Organisation und Durch-
haltevermögen gefragt.
Denn lange mussten alle bangen, ob die Thüringer Montgolfiade 
in Heldburg durchgeführt werden kann. Aufgrund der aktuellen 
Corona-Verordnungen waren Zuschauerveranstaltungen verbo-
ten.
Unter diesen Umständen war schnell klar, dass es die Ballon-
veranstaltung in ihrer gewohnten Form mit ihren geschätzten 
10.000 - 15.000 Zuschauern mit Volksfest und Ballonglühen nicht 
geben kann. Aber immerhin, als reiner Ballonsportwettbewerb 
und damit als Plan B konnte sie doch noch stattfinden. Damit war 
die Thüringer Montgolfiade im August 2020 der erste physische 
Ballonsportwettbewerb nach Beginn der Corona-Pandemie.
Die Resonanz unter den Ballonteams war danach großartig. „Es 
hat sehr viel Spaß bei Euch gemacht trotz Corona und Wald-
brandgefahr. Das war wirklich super!“, bedankte sich Katharina 
Kräck, Ballonpilotin aus Dortmund, ebenso wie Roman Hugi aus 
der Schweiz, Sieger der 24. Thüringer Montgolfiade 2020.
Mit diesem Lob im Gepäck erteilte die Bundeskommission Ballon 
des Deutschen Aeroclubs (DAeC) dem Ballonsportclub Thürin-
gen e. V. die Zusage zur Ausrichtung der Deutschen Meister-
schaft im Heißluftballonfahren 2022 in Heldburg. Damit kommt 
die hochkarätigste Ballonsportveranstaltung in Deutschland 
nach Thüringen!
„Wir sind sehr stolz darüber, denn damit setzen wir uns allen ein 
Krönchen auf“, freut sich Swen Gaudlitz, Vorsitzender des Bal-
lonsportclubs. „Die 25. Thüringer Montgolfiade wird etwas ganz 
Besonderes. Nicht nur, dass es eine Jubiläumsveranstaltung ist. 
Es ist die erste Deutsche Meisterschaft in unserem Landkreis in 
einer Luftsportart und die erste Deutsche Meisterschaft im Bal-
lonsport in ganz Thüringen“.
Zur 25. Thüringer Montgolfiade werden ca. 50 Heißluftballon-
teams aus Deutschland und den Nachbarländern erwartet. 40 
Ballone starten im Wettbewerb der offenen Deutsche Meister-
schaft. Die Besten der Besten werden kommen. Denn die ers-
ten 20 Teilnehmerplätze sind automatisch für die besten Ballon-
pilotinnen und -piloten der Deutschen Rangliste reserviert. Für 
die restlichen 20 Startplätze können sich weitere Ballonsportler 
bewerben. Üblicherweise melden sich aufgrund der hohen Leis-
tungsdichte auch hochkarätige Piloten aus anderen Ländern an.
Bis zum August 2022 ist zwar noch etwas Zeit. Das ist auch an-
gesichts der aktuellen Corona-Krise gut so. Denn es soll wieder 
eine Thüringer Montgolfiade voller Unbeschwertheit und des Ge-
nusses werden, mit Volksfest und Ballonglühen inklusive.
Wie es sich für eine solch bedeutende Veranstaltung gehört, 
haben die Vorbereitungen bereits begonnen. „Wir wollen etwas 
Großes und Einmaliges für unser Land Thüringen, unseren 
Landkreis Hildburghausen und die Stadt Heldburg auf die Beine 
stellen. Dafür benötigen wir jegliche Unterstützung von Freunden 
und Sponsoren.“, so Swen Gaudlitz.

Für Fragen und zur Kontaktaufnahme interessierter Sponsoren 
steht der Ballonsportclub Thüringen e. V. unter 
info@ballonsportclub-thueringen.de gern zur Verfügung.

Ansprechpartner:

• Ballonsportclub Thüringen e. V. aus Schleusingen
Swen Gaudlitz, Tel. 0151/12695312 und
Susan Prause, Tel. 0160/96322633

• Stadt Heldburg,
Bürgermeister Christopher Other, Tel. 036871/21485
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Liebe Schleusinger! 
 
Die Hildburghäuser Tafel eröffnet im Jugendzentrum Wiesenbauschule 
Schleusingen eine Lebensmittelausgabestelle.  
Das bedeutet, nach Prüfung der Bedürftigkeit anhand Ihres Einkommens 
haben Sie die Möglichkeit, jeden Montag Nachmittag Unterstützung in 
Form von Lebensmitteln zu erhalten.  
 
Zu folgenden Zeiten können Sie sich anmelden im Jugendzentrum 
Schleusingen, Christian-Juncker-Str. 2 und einen Tafelausweis 
erhalten: 
 
 Montag  22.02.  13 bis 15 Uhr 
 Montag  01.03.  13 bis 15 Uhr 
 
 
 
Bitte bringen Sie Ihre Einkommensnachweise mit (Rentenbescheid, 
Bescheid Grundsicherung, Hartz IV Bescheid, Kindergeldnachweis, 
Unterhaltsnachweis, Wohngeldbescheid, Lohnzettel).  
Die Einkommensgrenze liegt bei 600 Euro pro Person, bei Personen, die 
allein leben, bei 800 Euro.  
 
Außerdem können Sie Ihren Antrag auch bei Frau Gütter in der Tafel 
Hildburghausen stellen.  
 
Tafel Hildburghausen, Obere Marktstr.37 
Tel. 03685-4011533  und  0160-7250948 
 

Obere Marktstr. 37   
98646 Hildburghausen                              

Tel. (03685-4011533)  Fax: 4193168   
Handy: 0160-7250948 

info@hildburghaeuser-tafel.de 
 

Bankverbindung:   
Sparkasse Hildburghausen 

DE34 8405 4040 1100 0067 84 
BIC: HELADEF1HIL 

Aktuelles

Wichtige Informationen der Stadtverwaltung - 
nach Redaktionsschluss eingegangen

Schließung der Meldestelle

Die Stadtverwaltung informiert, dass die Meldestelle vom 
04.03.2021 bis 08.03.2021 aufgrund technischer Umstrukturie-
rungen geschlossen bleibt. Ab dem 09.03.2021 sind Termine 
nach telefonischer Anmeldung wieder möglich. 

Vollsperrung beider Kreisel, einschließlich Anschluss 
Umgehungsstraße -  Anschlussstelle Schleusingen 
im Rahmen der Baumaßnahmen im Bereich der BAB 
A73 durch die Autobahn GmbH. 

Im Zuge der Baumaßnahme auf der BAB A73 und der damit ver-
bundenen Sperrung der Anschlüsse an die L3004, L3247 und 
der beiden Kreisel, sollen diese vorgenannten Verkehrsbereiche 
erneuert werden. 
Die Sperrung wird voraussichtlich ab der 15. KW 2021 für ca.  
8 Wochen bestehen. Umleitungen werden umfangreich ausge-
schildert. 
Rückfragen sind an die Autobahn GmbH zu richten.

Ausschreibung
Der Gewässerunterhaltungsverband Obere Werra/Schleuse 
beabsichtigt folgende Stellen zu besetzen:

Flussarbeiter (m/w/d) ab 01.05.2021

Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 07.03.2021 einzurei-
chen.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der In-
ternetseite www.guv-ows.de unter Ausschreibung/Stellenaus-
schreibung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

Frau Katrin Holland-Moritz
Geschäftsführerin
Gewässerunterhaltungsverband
Obere Werra/Schleuse

Gemeinsame Pressemitteilung 
des Kreisseniorenbüros und von Vertretern 
des Kreisseniorenbeirates

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

wie wir bereits mitteilten, möchten wir unseren Senior*innen und 
deren Angehörigen Möglichkeiten bieten, schneller und themen-
bezogen an aktuelle Informationen in dieser schwierigen Zeit zu 
gelangen.

Auch für uns, die wir uns wöchentlich hierzu verständigen, ist 
es ein „Herantasten“ und Lernen, denn wir sind - wie Sie - auf 
die Meldungen von Bund, Land und Landkreis angewiesen. Die 
ständigen Änderungen erschweren natürlich auch die Aktualität 
von Mitteilungen. Aus diesem Grund möchten wir mehrere Mög-
lichkeiten des Informationsaustausches nutzen.

Zum einen wollen wir Ihnen einen „kurzen Draht“ aufbauen (dies 
soll gelingen über die Rathäuser in Ihrer Stadt/Gemeinde) und 
zum anderen über Informationsblätter, die wir dort sowie in an-
deren öffentlichen Einrichtungen (u.a. in Apotheken und Arztpra-
xen) auslegen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass in der Regel nur ein Thema in 
den Mittelpunkt der Hilfeleistung gestellt wird: Das Thema „Wie 
bekomme ich einen Impftermin!“ macht den Anfang.

Um die Flut an Fragen und Informationen besser bündeln zu kön-
nen und Ihnen eine schnellere Erreichbarkeit zu gewährleisten, 
gibt es ab Montag, dem 01. Februar 2021 folgende Informati-
onsmöglichkeiten:

1. Rufen Sie in der für Sie zuständigen Stadt- bzw. Gemein-
deverwaltung an. Dort erhalten Sie Beratung und Infor-
mation zum Thema „Impfen“. Ergänzend dazu können Sie 
in unserem Informationsblatt noch einmal alle wichtigen De-
tails nachlesen. Die Stadt- und Gemeindeverwaltungen ha-
ben dieses für Sie vorrätig. Die meisten Apotheken und Medi-
zinische Versorgungszentren legen ebenfalls Info-Blätter zur 
Mitnahme aus. Dort erfolgt allerdings keine Auskunft bzw. 
Beratung!

2. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Telefonnummer: 
03685 - 40 66 359 anzuwählen. Das ist ein Servicetelefon 
im Kreisseniorenbüro, welches momentan zunächst nur 
montags von 9:30 Uhr - 11:30 Uhr besetzt ist. Im Zuge der 
Nachfrage und des weiteren Bedarfes bemühen wir uns na-
türlich, dieses Angebot entsprechend zu erweitern.

Mit diesem „Anfangsangebot“ können wir nicht alles abdecken, 
das ist uns bewusst. Wir versuchen aber unser Bestes, um Sie 
Woche für Woche auf diesem Wege zu begleiten.

Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und achten Sie gut auf sich!

Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an alle, die uns ihre Unter-
stützung zugesagt haben bzw. schon jetzt selbstlos helfen.

Ihr Kreisseniorenbüro und
der Seniorenbeirat des Landkreises Hildburghausen


